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Frau  
Martina Renner, MdB 
11011 Berlin 

  
  
  
  
  
  
  
 

POSTANSCHRIFT 
 Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, 11014 Berlin  

 
 
 

 

 

 

Sehr geehrte Frau Abgeordnete, 

 

auf die mir zur Beantwortung zugewiesene schriftliche Frage übersende ich Ihnen die 

beigefügte Antwort. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

in Vertretung 

 

 

 

 

Dr. Markus Richter 



  

 

 

  

  

 

Schriftliche Frage der Abgeordneten Martina Renner 

vom 22. Juni 2020 

(Monat Juni 2020, Arbeits-Nr. 6/339)  

 

 

 

Frage 

In wie vielen Fällen haben Bundesbehörden seit dem 01.01.2019 nach Kenntnis der 

Bundesregierung unter Einsatz von IMSI-Catchern Softwarelösungen zur Durchfüh-

rung von Maßnahmen der informationstechnischen Überwachung auf von Zielperso-

nen genutzte Endgeräte übertragen (https://www.zeit.de./digital/datenschutz/2020-

06/spionage-ueberwachung-nso-marokko-journalist-pegasus/komplettansicht)? 

 

Antwort 

Soweit parlamentarische Anfragen Umstände betreffen, die aus Gründen des Staats-

wohls geheimhaltungsbedürftig sind, hat die Bundesregierung zu prüfen, ob und auf 

welche Weise die Geheimhaltungsbedürftigkeit mit dem parlamentarischen Informati-

onsanspruch in Einklang gebracht werden kann.  

 

Im vorliegenden Fall ist die Bundesregierung zu der Einschätzung gelangt, dass eine 

Antwort nicht erfolgen kann. 

 

Bezüglich der erbetenen Informationen hinsichtlich der inzident angefragten techni-

schen Fähigkeiten der Sicherheitsbehörden im Bereich der Informationstechnischen 

Überwachung stehen überwiegende Belange des Staatswohls einer Beantwortung 

entgegen. Mit Auskünften zu den zur Verfügung stehenden kriminaltaktischen und 

nachrichtendienstlichen Vorgehensweisen und damit zu konkreten Strategien und 

Maßnahmen würde die Bundesregierung polizeiliche und nachrichtendienstliche Vor-

gehensweisen zur Gefahrenabwehr oder zur Verhinderung und Aufklärung von Straf-

taten offenlegen oder Rückschlüsse darauf ermöglichen und damit die Arbeitsfähigkeit 

und Aufgabenerfüllung der Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden sowie der 

Nachrichtendienste gefährden, weil Täter oder potentielle Zielpersonen ihr Verhalten 

anpassen und künftige Maßnahmen dadurch erschweren oder gar vereiteln könnten. 

Eine Preisgabe dieser sensiblen Informationen würde sich auf die staatliche Aufga-

benwahrnehmung im Gefahrenabwehrbereich wie auch auf die Durchsetzung des 

Strafverfolgungsanspruchs und die nachrichtendienstliche Informationsbeschaffung 

außerordentlich nachteilig auswirken.  

 



  

- 2 - 

 

  

  

 

Eine VS-Einstufung und Weiterleitung der angefragten Informationen an die Geheim-

schutzstelle des Deutschen Bundestages kommt angesichts ihrer erheblichen Bri-

sanz im Hinblick auf die Bedeutung der technischen Aufklärung für die Aufgabener-

füllung der Sicherheitsbehörden des Bundes nicht in Betracht. Auch ein geringfügi-

ges Risiko des Bekanntwerdens derart sensibler Informationen kann unter keinen 

Umständen hingenommen werden. Die angefragten Inhalte beschreiben die techni-

schen Fähigkeiten der Sicherheitsbehörden des Bundes in einem durch den Bezug 

auf bestimmte Produkte derartigen Detaillierungsgrad, dass eine Bekanntgabe auch 

gegenüber einem begrenzten Kreis von Empfängern ihrem Schutzbedürfnis nicht 

Rechnung tragen kann. Bei einem Bekanntwerden der schutzbedürftigen Information 

wäre kein Ersatz durch andere Instrumente möglich. 

 

Daraus folgt, dass die erbetenen Informationen derartig schutzbedürftige evidente Ge-

heimhaltungsinteressen berühren, dass auch das geringfügige Risiko eines Bekannt-

werdens, wie es auch bei einer Übermittlung dieser Informationen an die Geheim-

schutzstelle des Deutschen Bundestags nicht ausgeschlossen werden kann, aus 

Staatswohlgründen vermieden werden muss. In der Abwägung des parlamentarischen 

Informationsrechts der Abgeordneten einerseits und der staatswohlbegründeten Ge-

heimhaltungsinteressen andererseits muss das parlamentarische Informationsrecht 

daher ausnahmsweise zurückstehen.  




